
Der Veranstalter haftet grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der 

Veranstalter haftet ferner auch bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, wenn dadurch 

eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden oder eine Garantie 

oder Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind. Der Veranstalter haftet auch 

bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des 

Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Sportler regelmäßig vertraut. Im 

letztgenannten Fall haftet der Veranstalter jedoch nicht auf nicht vorhersehbaren, nicht 

vertragstypischen Schaden. 

 

Der verursachte Schaden ist der Höhe nach auf die vom Veranstalter unterhaltene 

verkehrsübliche Haftpflichtversicherung beschränkt. Die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der 

Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem 

Zweck vertraglich verbunden ist. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die 

gesundheitlichen Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an 

Radveranstaltungen. Der Teilnehmer erklärt verbindlich, dass er sich falls nach eigenem 

Ermessen angebracht einem Gesundheitscheck durch einen Spezialisten unterzogen hat und 

keine Bedenken gegen die Teilnahme an dem gewünschten Wettbewerb bestehen. Außerdem 

erklärt der Teilnehmer, dass er sich in einem angemessenen Trainingszustand befindet. 

Zudem erklärt er, dass er einverstanden ist, in dem Fall aus dem Rennen genommen zu 

werden, wenn ein gesundheitlicher Schaden droht. Der Teilnehmer erklärt sich damit 

einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme gemachten Fotos, 

Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, 

fotomechanischen Vervielfältigungen, auch zum Zwecke der Werbung ohne Anspruch auf 

Vergütung weitergegeben, verbreitet und veröffentlicht werden.  

Die mit der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten werden zu Zwecken der 

Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung gespeichert und weitergegeben. Der 

Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres, 

Vereins, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse in allen veranstaltungsrelevanten 

Printmedien und allen elektronischen Medien einverstanden. Der Teilnehmer stimmt 

ausdrücklich den in der Ausschreibung aufgeführten Durchführungsbestimmungen und 

Teilnahmebedingungen zu.  

Bei Nichtantreten oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anrecht 

auf Rückerstattung der Organisationsgebühr. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer 

Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen Änderungen 

der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht 

keine Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Sportler. Die 

Rückerstattung des Startgeldes kommt nur bei vollständigem Ausfall der Veranstaltung in 

Betracht, wenn der Ausfall vom Veranstalter zu vertreten ist. Ist der Ausfall der Veranstaltung 

vom Veranstalter zu vertreten, findet nur eine teilweise, der Höhe nach Abzug des auf den 

Sportler entfallenden anteilig bereits von dem Veranstalter getätigten Aufwandes 

verbleibenden Differenz; dabei bleibt dem Sportler der Nachweis vorbehalten, dass dieser 

Aufwand geringer war. Tritt ein bereits angemeldeter Sportler nicht zum Start an oder erklärt 

vorher seine Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf 

Rückzahlung des Startgeldes als Organisationsgebühr. Dies gilt auch bei einem berechtigten 

Rücktritt des Sportlers; in letzterem Fall bleibt dem Sportler jedoch der Nachweis vorbehalten, 

dass der auf den Sportler entfallene Organisationsaufwand für die Weitergabe seines 

Startplatzes geringer als das von ihm geleistete Meldegeld gewesen wäre. 


